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Amtliches

Corona-Informationstelefon des Gesundheits-
amtes beim Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald unter neuer Nummer erreichbar 
Es gilt ab sofort die 0761/2187-3003 
Auskunftszeiten zwischen 08:00 und 16:00 Uhr 

Das Corona-Informationstelefon ist ab sofort unter der neuen Tele-
fonnummer 0761 2187-3003 erreichbar. Anrufer können sich zwi-
schen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr dorthin wenden. Begleitet wird die 
Einführung der neuen Nummer mit der Anpassung und Weiterent-
wicklung der technischen Infrastruktur der Telefonanlage des Ge-
sundheitsamtes zur Information der Bevölkerung.    

Gemeindeverwaltung geschlossen 
Zum Schutz der Bevölkerung und der Mitarbeiter ist die Gemeindeverwaltung für die Ö� entlichkeit geschlossen. Besuche sind nach 
Terminvereinbarung möglich. Die Mitarbeiter/innen sind telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. 

Zentrale: 07669/9118-0 

Corona-Krise – Informationen auf der 
Gemeindehomepage 
Wir möchten darauf hinweisen, dass aktuelle, ortsbezogene 
Informationen zum Corona-Virus ergänzend zur Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Gemeinde, auch im Newsblock unserer 
Gemeindehomepage und durch Aushang am Rathaus veröf-
fentlicht werden. 

Unsere Jubilare im April 
01.04. Wolfgang Grüner 75 Jahre 
14.04. Joseph Wesley Douglas 70 Jahre 
20.04. Ulrike Hanke-Friedrich 70 Jahre 

Ihnen und den Altersjubilaren, die namentlich nicht genannt 
werden wollen, gratuliert die Gemeinde recht herzlich zum Ge-
burtstag! 

Dringende Bitte um Materialspenden 

Im Landkreis wird dringend persönliche Schutzausrüstung 
für P� egekräfte in Alten- und P� egeheimen benötigt! 

Wir bitten daher um Materialspenden von Unternehmen aus 
dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in jeglicher Menge. 

Dringend gebraucht werden: Schutzmasken, insbesondere 
FFP2 oder FFP3-Masken, aber auch Schutzhandschuhe, Schutz-
schürzen und Brillen mit Seitenschutz.  

Spendenwillige Unternehmen können sich per E-Mail unter fol-
gender Adresse melden: unternehmenhelfen@lkbh.de. 

In der E-Mail sollte ein Kontakt angegeben werden, der gegebe-
nenfalls auch am Wochenende erreicht werden kann. Wir neh-
men auch Verkaufsangebote für größere Bestände entgegen. 
Hier eine Beschreibung der persönlichen Schutzausrüstung in 
der P� ege: 

https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesund-
heitsschutz/Hygiene_und_Infektionsschutz/Schutzmassnah-
men/Bekleidung/Bekleidung.html 
  
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

Redaktionsschlussänderun-
gen wegen Ostern und 1. Mai 
Der Redaktionsschluss für KW 15 wird 
von Montag, 06.04.2020 auf Freitag, 
03.04.2020, 09.00 Uhr vorverlegt. 

Der Redaktionsschluss für KW 16 wird 
von Ostermontag, 13.04.2020 auf 
Gründonnerstag, 09.04.2020, 09.00 
Uhr vorverlegt. 

Der Redaktionsschluss für KW 18 wird 
von Montag, 27.04.2020 auf Freitag, 
24.04.2020, 09.00 Uhr vorverlegt. 
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Redaktionsschluss und Anzeigenschluss 
für das Mitteilungsblatt St. Märgen ist jeweils Montag, 10.00 Uhr, auf dem 
Rathaus. Die Verteilung erfolgt jeweils mittwochs. 

Änderungen bezüglich Feiertagen entnehmen Sie dem aktuellen Mitteilungsblatt.
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Herausgeber: Bürgermeisteramt St. Märgen, Telefon 07669 9118-0, Telefax 07669 9118-40, 
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Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de Homepage: www.primo-stockach.de

Kloster Apotheke St. Märgen 2 19
Mo.-Fr.    08.30 - 12.30 Uhr
Mo., Di., Do., Fr.  14.30 - 18.00 Uhr
Sa.         09.00 - 12.30 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen

Ärztlicher Notfalldienst
Notruf / Rettungsdienst /Feuerwehr:  112

Ärztlicher Notfalldienst in der Nacht, 
an den Wochenenden und Feiertagen: 
Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxis:  116 117 

Zahnärztliche Notrufnummer an 
den Wochenenden und Feiertagen: 
 01803/222555-45 

Krankentransport:  0761/19222

Wichtige Rufnummern
Störungshotline für Strom:  
ENBW 0800/3629477
Badenova 0800/27667767

Polizeiposten Hinterzarten  07652/9177-0

Bestattungen Horizonte Dreisamtal
 0761/4014898

Sonstige Hilfsdienste
Kath. Kirchengemeinde St. Märgen
Pfarrbüro 9103-0  

Beerdigungsbereitschaft 0160/6209120 

Kindergarten St. Michael 470

Mobiler Sozialer Dienst
(P� egedienst des DRK):   07660/920353 
oder  0175/2244311

Fachstelle Sucht (bwlv) 07651/2422 
Hauptstelle Freiburg:  0761/156309-0 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
 08000/116016  

Krebsinformationsdienst des Deutschen 
Krebsforschungszentrums  0800/4203040

Kirchliche Sozialstation 
Dreisamtal gGmbH 07661/9868-0   

Einsatz Dorfhelferin 07661/7077  

Essen auf Rädern 07651/911843

Hospizgruppe Dreisamtal 0160/96263862

Integrationsfachdienst  0761/36894-500   

Beratungsstelle für ältere Menschen
  07661/391-114  

Tageselternverein Dreisamtal/
Hochschwarzwald 07651/911855  

Landwirtschaftlischer
Betriebshelferdienst 07602/9101-26

APOTHEKENNOTDIENST
jeweils 08:30 Uhr bis nächsten Tag 08:30 Uhr

Mittwoch, 01.04.2020
Greifen-Apotheke Kirchzarten
Bahnhofstr. 6, Tel. 07661 - 53 13
Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten
Freiburger Str. 4, Tel. 07652 - 9 11 40
Donnerstag, 02.04.2020
Loretto-Apotheke Freiburg-Wiehre
Günterstalstr. 52, Tel. 0761 - 7 48 84
Stadt-Apotheke Neustadt
Hauptstr. 6, Tel. 07651 - 93 38 80
Freitag, 03.04.2020
Kloster-Apotheke Oberried
Hauptstr. 9, Tel. 07661 - 27 66
Sche� el-Apotheke Lö�  ngen
Untere Hauptstr. 8, Tel. 07654 - 9 10 60
Samstag, 04.04.2020
Apotheke am Basler Tor Freiburg
Christoph-Mang-Str. 18-20, 
Tel. 0761 - 40 94 00
Münster-Apotheke Neustadt
Scheuerlenstr. 20, Tel. 07651 - 92 26 60
Sonntag, 05.04.2020
Kur-Apotheke Kirchzarten
Hauptstr. 16, Tel. 07661 - 43 33
Montag, 06.04.2020
Kloster-Apotheke Oberried
Hauptstr. 9, Tel. 07661 - 27 66
Sche� el-Apotheke Lö�  ngen
Untere Hauptstr. 8, Tel. 07654 - 9 10 60
Dienstag, 07.04.2020
Blasius-Apotheke am Siegesdenkmal 
Freiburg
Habsburgerstr. 131, Tel. 0761 - 3 42 20
Park-Apotheke Lenzkirch
Kirchplatz 7, Tel. 07653 - 2 90
Mittwoch, 08.04.2020
Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten
Freiburger Str. 4, Tel. 07652 - 9 11 40 

0800 0022833 (aus dem Festnetz kostenfrei)
22833 (aus allen Mobilnetzen nicht kostenfrei)

WICHTIGE RUFNUMMERN • EINRICHTUNGEN UND ADRESSEN

RATHAUS ST. MÄRGEN
BÜRGERMEISTERAMT:
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag,  08.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
  
Michael Faller Rechnungsamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 19
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Stefan Metzger Standesamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 27
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Silvia Rombach Gemeindekasse
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 13
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Uschi Faller Vorzimmer Bürgermeister
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 11
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Martina Schmitt Einwohnermeldeamt - Bürgerbüro
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 16
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Frank Simon Hauptamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 14
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Sabine Mark  Inklusionsvermittlerin
Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung
Telefon (0 76 69) 9118-23 oder 1466
inklusion-st-maergen@gmx.de 
Termine nach Vereinbarung 

Post� liale
Ö� nungszeiten: 
Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr
Telefon:  (0 76 69) 91 18 - 20

www.st-maergen.de
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FÜR UNSERE 
MITBÜRGER NOTIERT

Fahrplanänderungen - 
Buslinien 7216 und 7255 
Aufgrund des geänderten Zugfahrplanes 
auf der Höllentalbahn ab 30. März haben 
einige Busfahrten der SBG-Linien 7216 und 
7255 keinen Anschluss mehr an den Bahn-
höfen und entfallen deshalb ab 30. März bis 
vorauss. 19. April 2020: 
  
Es fallen folgende Fahrten weg: 
Linie 7216:  
00:01 Uhr Kirchzarten – St. Peter Täglich 
00:46 Uhr Freiburg - Kirchzarten – St. Peter 
Montag bis Freitag 
01:02 Uhr Kirchzarten – St. Peter Samstag, 
Sonn- und Feiertag 
23:18 Uhr St. Märgen – St. Peter – Kirchzar-
ten Täglich 
00:08 Uhr Kirchzarten-Buchenbach Montag 
bis Freitag 
01:02 Uhr Kirchzarten-Buchenbach Montag 
bis Freitag 
Ebenfalls verkehren Freitag auf Samstag 
und Samstag auf Sonntag keine  Nachtbus-
se/Discobusse nach Freiburg-Kirchzarten-St. 
Peter und zurück und Freiburg – Buchen-
bach – Oberried – Hofsgrund und zurück   
Linie 7255:   
23:27 Uhr Titisee-Seebrugg Täglich 
00:27 Uhr Titisee-Seebrugg Täglich 
22:52 Uhr Seebrugg-Titisee Täglich 
00:03 Uhr Seebrugg-Titisee Täglich 
 
Alle anderen Fahrpläne im Dreisamtal und 
Hochschwarzwald sind davon nicht betrof-
fen. 
Zum geänderten Fahrplan auf der Höllental-
bahn gehört auch, dass die letzte Fahrt mit 
dem Bus gefahren wird (Schienenersatzver-
kehr): Dieser SEV-Bus fährt ebenfalls ab 30. 
März von Freiburg um 22:30 Uhr nach Him-
melreich und zurück nach Freiburg  
 
 
Das Diakonische Werk 
Breisgau-Hochschwarzwald 
bietet eine Corona-Hotline an. 
Keine medizinische Beratung, sondern zwi-
schenmenschlicher Austausch und Anspra-
che. Unter der Rufnummer 07661/938430 
stehen werktags von 9–13 und 14–16 Uhr, 
Mitarbeitende des Diakonischen Werks 
Breisgau-Hochschwarzwald bereit, um mit 
Anrufenden über deren Umgang mit der 
Krise zu reden. 
„Es herrscht bei allen Menschen ein unge-
heurer Gesprächsbedarf“. Das sind die Erfah-
rung die alle Kolleg*innen im Diakonischen 
Werk momentan erfahren, berichtet Alb-
recht Schwerer, Geschäftsführer der Diako-
nie im Landkreis. „Die Fakten zu kennen und 

damit umzugehen sind zwei verschiedene 
Dinge“. Deshalb haben die Mitarbeitenden 
des Diakonischen Werks spontan darauf re-
agiert und als solidarisches Zeichen die tele-
fonische Anlaufstelle eingerichtet. 
Jeder erlebt es bei sich selbst, dass es ei-
nen großen Redebedarf gibt, wenn das 
gewohnte Leben nicht mehr so sorgenfrei 
funktioniert. In Zeiten von Quarantäne, Ho-
meo�  ce und Hamsterkäufen ist der Alltag 
aller Menschen in Bewegung geraten. Auch 
wenn nicht jeder von den Einschränkungen 
in gleichem Maße betro� en ist, gibt es doch 
großen Bedarf seinen Umgang mit der Krise 
mit anderen zu teilen. Zuhören, erzählen, er-
fahren, dass es anderen ähnlich geht – das 
sind Inhalte der Gespräche und sollen Ori-
entierungshilfe vermitteln. Gerade vielen 
alleinstehenden Menschen fehlen diese 
Möglichkeiten.  
 
 
Saisonarbeitskräfte (SAK) in 
der Landwirtschaft im Kontext 
der Corona-Krise 
Die Corona-Krise stellt alle Bereiche der 
Wirtschaft, gerade auch die Landwirtschaft, 
vor besondere Herausforderungen. In der 
Landwirtschaft geht es aber insbesondere 
darum, die heimische Lebensmittelproduk-
tion aufrecht zu erhalten, um die Versor-
gungsketten bis hin zum Endverbraucher 
auch mittelfristig sicher zu stellen. Gerade 
in den Sonderkulturen und in vielen ande-
ren arbeitsintensiven Bereichen der Land-
wirtschaft, kann die Produktion ohne diese 
Hilfskräfte nicht aufrechterhalten werden.
Daher werden verschiedenste Anstrengun-
gen unternommen, damit die Betriebe die 
not-wendigen Arbeitskräfte zur Verfügung 
zu haben. Ein Ansatzpunkt stellt die Einrich-
tung von Jobbörsen dar, welche arbeitswilli-
ge heimische Arbeitskräfte (z. B. heimische 
Arbeitssuchende, Studierende, volljährige 
Schüler oder Kurzarbeiter) vermitteln. 
Der Maschinenring Deutschland startete 
am 23.03.2020, auf Initiative des Maschinen-
rings Tettnang und der Bodensee-Bauern, 
eine bundesweite Jobbörse für Erntehelfer. 
Unter www.daslandhilft.de können sich 
Bürgerinnen und Bürger melden, die den 
Bauern unter die Arme greifen wollen. Das 
Land ist Partner der Aktion und wird diese 
unterstützen.

Auch die Landwirtschaftsverwaltung ist 
diesbezüglich angesprochen. Die Regie-
rungspräsidien und die Unteren Landwirt-
schaftsbehörden werden daher gebeten, 
die ihnen zur Verfügung stehenden Verbin-
dungen zu nutzen, um auf die Initiative auf-
merksam zu machen und zur Vermittlung 
von Saisonarbeitskräften entsprechend 
ihrer Möglichkeiten beizutragen. Dies gilt 
auch für die Seite der Landwirtschaft.
Für das diesbezügliche Engagement vorab 
vielen Dank. 
gez. Dr. Rühl
Abteilungsleiter Landwirtschaft 

In den Nachbargemeinden

Konzertabsage 
Die beiden Konzerte zur Osterzeit in St. 
Peter – „Musica Crucis“ Karfreitag, 10.04. 
um 17 Uhr in Barockkirche und „Festliche 
Barockmusik zur Osterzeit“ Ostermontag, 
13.04. um 17 Uhr in Wallfahrtskirche Maria 
Lindenberg – werden aus aktuellem Anlass 
abgesagt.    
 
 
Absage Konzertreihe „Mit-
Bach-durch-die-Regio“ 2020 
Die jährliche ökumenische Konzertreihe der 
Kath. Bezirkskantorate Hochschwarzwald 
und Breisgau gemeinsam mit dem Evange-
lischen Stadtkantorat wird aufgrund der §§ 
3 und 10 der Rechtsverordnung des Landes 
Baden-Württemberg vom 17.03.20 kom-
plett abgesagt. Die Veranstalter planen die 
Durchführung der Reihe mit gleichen Prota-
gonisten, Kirchen und Programmen in 2021. 
Weitere Informationen unter 
www.mit-bach-durch-die-Regio.de   
 
 

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Entsorgung von mit dem 
Coronavirus (SARS-CoV-2) 
kontaminierten Abfällen aus 
privaten Haushalten 
Das Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft gibt, basierend auf den 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, 
folgende Hinweise zur Entsorgung von mit 
dem Coronavirus kontaminiertem Müll von 
positiv getesteten oder unter Quarantäne 
gestellten Personen bekannt. 

Abfälle aus betro� enen privaten Haushalten 
und vergleichbaren Anfallstellen (z.B. Haus-
arztpraxen) sind über die Restmülltonne zu 
entsorgen. Um sowohl bei anderen Nutzern 
der gleichen Restmülltonne, als auch bei Drit-
ten, wie Müllwerkern, eine Gefährdung mög-
lichst auszuschließen, sollten bestimmte Vor-
sichtsmaßnahmen berücksichtigt werden:
• Spitze oder scharfe Gegenstände (z. B. 

Spritzen und Skalpelle) müssen in stich- 
und bruchfesten Einwegbehältnissen ge-
sammelt und fest verschlossen werden.

• Geringe Mengen an � üssigen Abfällen sind 
mit ausreichend saugfähigem Material in 
Verbindung zu bringen, um die Trop� rei-
heit zu gewährleisten. Größere Mengen 
an � üssigen Abfällen dürfen nicht über die 
Restmülltonne entsorgt werden.

• Die kontaminierten Abfälle sind in stabilen 
Müllsäcken zu sammeln, die nach Befül-
lung mit dem Abfall beispielsweise durch 
Verknoten fest zu verschließen sind.
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• Die Müllsäcke sind direkt in die Abfallton-
nen oder Container zu geben und dürfen 
nicht daneben gestellt werden. Sind die 
Abfalltonnen oder Container bereits ge-
füllt, ist eine gesicherte Lagerung bis zur 
nächsten Abholung an einem möglichst 
kühlen Ort vorzunehmen (zum Beispiel im 
Keller). 

  
Unter Beachtung der genannten Vorsichts-
maßnahmen sind nachfolgende Abfälle aus 
positiv getesteten oder unter Quarantäne 

gestellten privaten Haushalten und ver-
gleichbaren Anfallstellen über die Rest-
mülltonne zu entsorgen (Aufzählung nicht 
abschließend):
• Wertsto� e, Verpackungen und häusliche 

Bioabfälle (beispielsweise Küchenabfälle),
• Materialien, die zum Abdecken von Mund 

oder Nase im Zuge der Husten- und 
Nies-Etikette verwendet wurden,

• Taschentücher, Aufwischtücher,
• Einwegwäsche und Hygieneartikel (zum 

Beispiel Windeln),

• Schutzkleidung
• Abfälle aus Desinfektionsmaßnahmen. 
  
Alle übrigen Haushalte entsorgen weiter 
wie bisher, um die Entsorgungskapazi-
täten in den Müllverbrennungsanlagen 
nicht unnötig zu belasten. Bürgerinnen 
und Bürger können sich bei konkreten Fra-
gen zur Entsorgung an die Abfallwirtschaft 
Breisgau-Hochschwarzwald wenden, ent-
weder per Mail an alb@lkbh.de oder telefo-
nisch unter: 0761/2187-9707.  

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2020 

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Märgen 
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat 
der Gemeinderat der Gemeinde St. Märgen am 17. Dezember 2019 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen, ge-
ändert durch Beitrittsbeschluss zur Haushaltsverfügung 2020 des 
Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald vom 18.02.2020: 
   

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt    
       
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR  
     
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 4.427.590,00  
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
 von 4.423.380,00  
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 (Saldo 1.1 und 1.2) von 4.210,00  
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00  
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 
 von 0,00  
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0,00  
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von 4.210,00  
   
2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen   
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit von 4.181.530,00  
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit von 3.925.880,00  
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 
 Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 255.650,00  
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 232.000,00  
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 879.500,00  
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
 aus Investitionstätigkeit 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -647.500,00  
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
 überschuss/-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -391.850,00  
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 0,00  
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 120.900,00  
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
 überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -120.900,00  
2.11 Veranschlagte Änderung des 
 Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -512.750,00  

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-  
nahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0,00
       

§ 3 Verp� ichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verp� ichtungen, die künftige  
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  
(Verp� ichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf  0,00
       

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
600.000,00  
       

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt    
1. für die Grundsteuer    
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
  Betriebe (Grundsteuer A) auf  450 v. H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  340 v. H.
  der Steuermessbeträge;    

2. für die Gewerbesteuer auf  340 V. H.
  der Steuermessbeträge.    
       
Hinweis:    

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung - sofern nicht der Bürgermeister 
dem Beschluß nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß innerhalb ei-
nes Jahres seit der ö� entlichen Bekanntmachung der Satzung nach 
§ 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat- von Anfang an unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der ö� entlichen Bekannt-
machung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, 
wenn die Vorschriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, der Ge-
nehmigung der Satzung oder die ö� entliche Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.  
       
Ausgefertigt:    
St. Märgen, den 17. Dezember 2019    
Manfred Kreutz    
Bürgermeister    

Die Bekanntmachung erfolgt auf Grund von § 81 Abs. 3 der Gemein-
deordnung mit dem Hinweis, dass der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2020 vom 02. April 2020 bis einschließlich 14. April 2020 im 
Rathaus St. Märgen, Rechnungsamt, zu den üblichen Dienststunden 
zur Einsichtnahme ausgelegt ist. 

Wir weisen hierbei auf die Sonderregelungen der Ö� nungszeiten im 
Zuge der Corona-Pandemie hin.  
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Zusätzlichen Müll während der 
Corona-Krise vermeiden 
Die Abfallwirtschaft des Landkreises 
Breisgau Hochschwarzwald (ALB) appelliert 
an alle Bürgerinnen und Bürger, keinen zu-
sätzlichen, nicht notwendigen Müll zu pro-
duzieren. Derzeit nutzen viele Menschen die 
Zeit zu Hause, um Heim und Garten auf Vor-
dermann zu bringen. Durch die Schließung 
der Entsorgungseinrichtungen ist momen-
tan eine Anlieferung bei den Entsorgungs-
anlagen nicht mehr möglich. Das betri� t 
insbesondere die Abfälle aus Gartenarbei-
ten, diese müssen selbst zwischengelagert 
werden bis die Anlagen wieder geö� net 
werden.  

Die ALB hat seit Samstag, 21. März 2020 die 
Recyclinghöfe, die Regionalen Abfallannah-
mezentren in Eschbach und Titisee-Neu-
stadt und die Grünschnittsammelstellen 
geschlossen, da ein Schutz vor einer mög-
lichen Ansteckung mit dem Coronavirus 
für die Bürgerinnen und Bürger sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht 
mehr gewährleistet werden konnte. Auch 
die Termine für die Schadsto� sammlungen 
wurden vorerst ausgesetzt.  

Aktuell muss sich die ALB wegen der Co-
ronavirus-Pandemie auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren: das Abholen der Müllbehäl-
ter. Der Rest-, Bio- und Papiermüll sowie der 
Sperrabfall wird bis jetzt regelmäßig durch 
die Firma Remondis abgeholt. Die Firma 
Remondis arbeitet momentan bereits un-
ter Höchstbelastung, um die Regelabfuhr 
aufrecht erhalten zu können. Die ALB bittet 
daher um Verständnis, dass keine weiteren 
Dienstleistungen angeboten werden kön-
nen. Gleiches gilt für die Müllverbrennungs-
anlage TREA Breisgau, die den Restmüll be-
handelt als auch für die Vergärungsanlage 
Reterra, die den Bioabfall behandelt. 

Selbstverständlich ist die ALB bemüht, die 
Entsorgungseinrichtungen so schnell wie 
möglich wieder zu ö� nen. Dies kann al-
lerdings nur dann erfolgen, wenn die Ge-
samtsituation in der Region dies zulässt 
und wenn der bestmögliche Schutz der 
Mitarbeitenden und Anliefernden gewähr-
leistet werden kann. Die ALB arbeitet hierfür 
an konkreten Lösungen, beispielsweise an 
angepassten Ö� nungszeiten, verringerten 
Annahmepaletten oder einer Ö� nung von 
ausgewählten Anlagen. 
  
Interessierte können sich selbstverständlich 
über die Homepage unter 
www.breisgau-hochschwarzwald.de oder 
über die Abfall-App über den aktuellen 
Stand informieren. 

HOCHSCHWARZWALD 
TOURISMUS
Ö� nungszeiten: 
Mo - Fr 09:00 - 12:00 Uhr geö� net 
Telefon: (07652) 12 06 - 83 90Tourist-Information 
geschlossen 
Liebe Gäste, liebe Gastgeber, 
aufgrund der aktuellen Umstände im 
Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
COVID-19 muss unsere Tourist-Informa-
tion vorerst leider geschlossen bleiben. 
Gerne informieren und beraten wir Sie 
telefonisch oder per E-Mail unter der +49 
(0)7652/1206-0 bzw. info@hochschwarz-
wald.de. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und wün-
schen Ihnen alles Gute. 
  
Ihr Team der Hochschwarzwald 
Tourismus GmbH 

 

Veranstaltungsabsagen 
aufgrund des Coronavirus 
COVID-19 
Liebe Gäste, liebe Hochschwarzwälder, 
aufgrund der Corona-Pandemie müssen 
zahlreiche Veranstaltungen in St. Mär-
gen und Umgebung ausfallen oder auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden. 
Diese Maßnahme erfolgt zum Schutz der 
Gesundheit und Sicherheit aller Bürger 
sowie auf Anordnung (CoronaVO) der 
Landesregierung Baden-Württemberg 
vom 16.03.2020. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis.Ticketinhaber können sich bzgl. 
Erstattung des Kaufpreises/ Umtausch/ 
Gültigkeit der Tickets für einen Nachhol-
termin direkt mit dem Veranstalter in Ver-
bindung setzen. 
  
Ihre Tourist-Information St. Märgen 

 
 

KIRCHEN
NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit 
St. Märgen-St. Peter

Glocken rufen zum sonntägli-
chen Fernsehgottesdienst 
Erzbischof Stephan Burger möchte das 
Glockenläuten beibehalten: „Damit uns im 
Bewusstsein bleibt, als Gemeinschaft der 

Gläubigen verbunden zu sein, sollen die 
Glocken weiterhin an die gewohnten Got-
tesdienstzeiten erinnern und stattdessen 
zum persönlichen Gebet einladen.“ Da sehr 
viele den Fernsehgottesdienst im ZDF um 
9.30 Uhr sehen, werden wir sonntags um 
9.20 Uhr fünf Minuten wie gewohnt die Glo-
cken läuten. Wie Erzbischof Stephan schrieb, 
kann uns dies untereinander verbinden und 
zum persönlichen Mitbeten einladen.

Die Gottesdienste zu Palm-
sonntag, Kar– und Ostertage 
Erzbischof Stephan Burger hat verfügt: „Die 
Feier der Kar– und Osterliturgie � ndet unter 
Ausschluss der Ö� entlichkeit statt.“ Pfr. Arm-
bruster wird dies so umsetzen. Dazu einige 
Hinweise:  
Am Palmsonntag wird in den beiden Pfarr-
kirchen an der Kommunionbank ein Korb 
mit geweihten Palmzweigen stehen. Diese 
kann man gerne mitnehmen.  
An Karfreitag wird wie gewohnt das Kreuz 
zur Verehrung aufgestellt sein. 
In der Osternacht werden wir im inneren 
Klosterhof in St. Peter ein Osterfeuer anfeu-
ern und daran die Osterkerze entzünden. 
Von dieser Osterkerze werden wir das Os-
terlicht in der Weise weitergeben, indem wir 
wie beim Licht von Bethlehem eine Kerze 
aufstellen, auf dem man das eigene Oster-
licht entzünden und mit nach Hause neh-
men kann.

Videoclip zu Karfreitag und 
Ostern 
Unter der Federführung von Johannes Götz 
wird es zu Karfreitag und zu Ostern zwei li-
turgische Clips auf YouTube geben. Neben 
Orgel und Sologesang werden Direktor Ek-
kehart Bechinger vom Geistlichen Zentrum 
und Pfr. Klemens Armbruster geistliche Tex-
te dazu sprechen. Auf der Homepage der 
Seelsorgeeinheit www.klosterdoerfer.de/
aktuelles � ndet sich dann der entsprechen-
de Link.  

Ende des redaktionellen Teils





Krankenschwester (58 J.) mit vielfältiger Erfahrung 

bietet stundenweise Betreuung 
bei hilfsbedürftigen Menschen. 

Tel. 07661-9689956 oder 0151-43264155 



Abteilung Vertrieb  Meßkircher Straße 45  78333 Stockach
Telefon 07771 9317-48  Telefax 07771 9317-106
E-Mail vertrieb@primo-stockach.de  www.primo-stockach.de

DANKE!

Corona-Pandemie:

Ein Dank an unsere Zusteller und eine Bitte an die 
Bevölkerung

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Zustellerinnen 
und Zustellern für die Aufrechterhaltung der Verteilung 
der Mitteilungsblätter.

Wir bitten die Leser unsere Zusteller zu schützen, indem 
Sie den empfohlenen Mindestabstand von 2 Metern ein-
halten und auf persönlichen Kontakt verzichten.

Wir danken Ihnen, dass Sie dafür sorgen, dass die Zu-
stellung für unsere Mitarbeiter so einfach wie möglich 
stattfinden kann.

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Ihr Primo Verlag Stockach 

Online-Shop Geschenke-Atelier St. Märgen
Liebe Mitmenschen, 

unterstützen Sie die Kunsthandwerker vom 
Geschenke-Atelier durch den Kauf eines Gutscheins.

Jetzt erhältlich im Onlineshop od. bestellen Sie telefonisch od. per E-Mail. 

Als Dankeschön erhalten Sie eine Schachtel Schokoladenherzen dazu!
Schauen Sie auch online für den Kartenversandservice

und kleine Geschenke. 

Geschenke-Atelier - www.geschenke-atelier.eu 
info@geschenke-atelier.eu - Tel.: 07669 939826


